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Verordnung der Österreichischen Ärztekammer mit der die Verordnung der 
Österreichischen Ärztekammer über Durchführung und Ausgestaltung der 
Prüfung ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprachprüfungs-
verordnung – SP-VO) geändert wird  
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs einer Ver-

ordnung der Österreichischen Ärztekammer mit der die Verordnung der Österreichischen 

Ärztekammer über Durchführung und Ausgestaltung der Prüfung ausreichender Kenntnisse 

der deutschen Sprache (Sprachprüfungs-Verordnung – SP-VO) geändert wird und nimmt 

wie folgt Stellung: 

 

Der vorliegende Entwurf sieht vor, dass die Sprachprüfung zum Nachweis ausreichender 

Deutschkenntnisse entfallen kann, wenn eine dreijährige Tätigkeit im Gesundheitswesen 

oder eine dreijährige ärztliche Tätigkeit im deutschsprachigen Raum vorliegt. Der bisherige 

fünfjährige Zeitraum für die Tätigkeit im Gesundheitswesen wird somit auf drei Jahre redu-

ziert. 

 

Weiters ist im Falle einer Wiederholung der Sprachführung eine Reduktion der Kosten für die 

Sprachprüfung um die Hälfte vorgesehen.  

 

Gegen den vorliegenden Entwurf wird von Seiten der Bundesarbeitskammer kein Einwand 

erhoben. 
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